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Erwägungen

E. 1
a) Mit zunächst unbegründetem (vgl. Urk. 31) und hernach begründetem Urteil vom 20.
Mai 2025 (Urk. 35 = Urk. 38) erteilte die Vorinstanz dem Gesuch- steller und
Beschwerdeführer (fortan Gesuchsteller) in der Betreibung Nr. 1 des Betreibungsamtes
Niederhasli-Niederglatt, Zahlungsbefehl vom 2. August 2024, provisorische Rechtsöffnung
für ausstehende Mietzinsen von Fr. 2'540.– (Novem- ber und Dezember 2023), Fr. 3'540.–
(Januar und Februar 2024) und Fr. 1'270.– (März 2024) nebst Zins zu 5 % ab 1. Januar 2024
auf Fr. 1'770.–, ab 1. Februar 2024 auf Fr. 1'770.– und ab 1. März 2024 auf Fr. 1'270.–.
Weiter erteilte sie defini- tive Rechtsöffnung für Fr. 60.– (Parteientschädigung gemäss
Urteil des Bezirks- gerichts Dielsdorf vom 23. April 2024) und wies im Mehrbetrag das
Rechtsöff- nungsgesuch ab (Urk. 38 Dispositiv-Ziffer 1). b) Hiergegen erhob der
Gesuchsteller mit Eingabe vom 13. August 2025 (Poststempel vom 14. August 2025,
eingegangen am 15. August 2025; vgl. an Urk. 37 angehefteter Briefumschlag samt
Sendungsverfolgung der Post) innert Frist (vgl. Urk. 36) Beschwerde mit dem
sinngemässen Antrag, es sei zusätzlich definitive Rechtsöffnung über Fr. 1'300.– für die
"Entscheidungsgebühr gemäss Urteil vom 22. Mai 2024 Bezirksgericht Dielsdorf" sowie
für diverse Schadener- satzansprüche im Betrag von insgesamt Fr. 1'545.65 (Fr. 380.– + Fr.
462.65 + Fr. 580.– + Fr. 123.–) zu erteilen (Urk. 37 S. 2). c) Die vorinstanzlichen Akten
wurde beigezogen (Urk. 1-36). Da sich die Beschwerde – wie nachfolgend aufzuzeigen sein
wird – sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, erübrigen sich weitere
Prozesshandlungen (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Auf die Ausführungen des Gesuchstellers in der
Beschwerdeschrift ist nachfolgend nur insoweit einzugehen, als sich dies für die
Entscheidfindung als notwendig erweist.

E. 2
Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige
Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die
beschwerdeführende Partei hat im Einzelnen darzulegen, an welchen Män- geln (unrichtige
Rechtsanwendung, offensichtlich unrichtige Feststellung des

- 3 - Sachverhalts; Art. 320 ZPO) der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (ZK
ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 321 N 15). Unerlässlich ist, dass die Be- schwerde auf die
Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht. Die be- schwerdeführende Partei soll in
der Beschwerdeschrift nicht bloss die Stand- punkte, die sie im vorinstanzlichen Verfahren
eingenommen hat, erneut bekräfti- gen, sondern mit ihrer Kritik an den als fehlerhaft
erachteten Erwägungen der Vor- instanz ansetzen (BGer 5A_580/2021 vom 21. April 2022
E. 3.3 m.w.H.; vgl. zum diesbezüglich analogen bundesgerichtlichen Verfahren BGer
4A_498/2021 vom 21. Dezember 2021 E. 2.1 m.w.H., und BGer 5A_563/2021 vom 18.
Oktober 2021 E. 2.3 m.w.H.). Erfüllt die Beschwerde grundlegende Inhaltsanforderungen



nicht, fehlt es an einer Eintretensvoraussetzung und die Rechtsmittelinstanz hat darauf nicht
einzutreten. Sodann sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue
Beweismittel im Beschwerdeverfahren grundsätzlich ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1
ZPO); was im erstinstanzlichen Verfahren nicht vorgetragen wurde, kann im
Beschwerdeverfahren grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht bzw. nachgeholt werden.

E. 3
a) Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, der Gesuchsteller verlange ge- stützt auf das
Urteil des Bezirksgerichts Dielsdorf vom 22. Mai 2024 die definitive Rechtsöffnung über
Fr. 1'300.– für die Entscheidgebühr, unterlasse es dabei je- doch das genannte Urteil als
Beilage einzureichen. Unter Berücksichtigung, dass der Gläubiger den Rechtsöffnungstitel,
auf welchen er sich stützt, seinem Gesuch um Rechtsöffnung beizulegen hat und der
Tatsache, dass das Gericht nicht von sich aus im Archiv nach einem möglichen
Rechtsöffnungstitel forschen darf und muss, könne keine definitive Rechtsöffnung über die
beantragte Position erteilt werden (Urk. 38 S. 12). b) Der Gesuchsteller macht im
Beschwerdeverfahren geltend, er akzep- tiere das vorinstanzliche Urteil vom 22. Mai 2025
weitgehend, verlange aber die Entscheidgebühr von Fr. 1'300.– und Schadenersatz von total
Fr. 1'545.65 für Verwüstungen, die der Gesuchsgegner und Beschwerdegegner (fortan
Gesuchs- gegner) in der Wohnung angerichtet habe und die erst nach seinem unangemel-
deten Weggang festgestellt worden seien (Urk. 37 S. 2).

- 4 - Die Beschwerdeschrift des Gesuchstellers genügt in Bezug auf die gefor- derte
Entscheidgebühr von Fr. 1'300.– den obgenannten Anforderungen nicht (vgl. Erw. 2). Der
Gesuchsteller unterlässt es, sich mit der vorinstanzlichen Erwä- gung auseinanderzusetzen,
wonach er das Urteil des Bezirksgerichts Dielsdorf vom 22. Mai 2024 (Rechtsöffnungstitel)
nicht eingereicht habe (Urk. 37 S. 1 ff.) und reicht stattdessen im Beschwerdeverfahren den
Rechtsöffnungstitel nach (Urk. 40/1), ohne zu erläutern, weshalb es ihm nicht möglich war,
diesen Ent- scheid bereits im vorinstanzlichen Verfahren einzureichen. Da die Einreichung
neuer Beweismittel im Beschwerdeverfahren nicht zulässig ist, kann der nachge- reichte
definitive Rechtsöffnungstitel für die vom Gesuchsteller verlangte Ent- scheidgebühr von
Fr. 1'300.– nicht berücksichtigt werden (Art. 326 Abs. 1 ZPO; vgl. Erw. 2). Desgleichen
sind seine erstmals im Beschwerdeverfahren gestellten Scha- denersatzansprüche von Fr.
380.– (Ersatz für drei Badezimmerspiegelschränke; der Gesuchsgegner habe Elektroteile
demontiert, was nicht den EKZ-Vorschriften entspreche), Fr. 462.65 (Reparatur der
Lamellenstoren: Der Gesuchsgegner habe sämtliche Zugseile abgeschnitten), Fr. 580.–
(Ersetzen des Garagentorschlosses, da der Gesuchsgegner nicht alle Schlüssel abgegeben
habe) und Fr. 123.– (Er- satz des WC-Deckels und des WC-Spülkastens, die der
Gesuchsgegner abgeris- sen habe; Urk. 37 S. 2) im Beschwerdeverfahren nicht zu beachten
(Art. 326 Abs. 1 ZPO; vgl. Erw. 2). Der Gesuchsteller führte bereits im vorinstanzlichen
Ver- fahren ins Feld, der Gesuchsgegner habe die Wohnung mit erheblichen Spuren von
Vandalismus verlassen, indem er die elektrischen Leitungen in diversen Steckdosen sowie
in den Spiegelschränken des Badezimmers und des WCs ent- fernt und die
Lüftungsleitungen in diesen beiden Räumen abgehängt habe, was zu Schimmel geführt
habe (Urk. 12 S. 2), stellte aber dazu keinen Antrag (Urk. 12 S. 1 f.). Ebenso sind seine zur
Untermauerung der Schadenersatzansprüche neu zu den Akten gereichten Unterlagen (Urk.
40/3-4, 40/6-20 und 40/22-24; Urk. 40/5 = Urk. 19/1 und Urk. 40/21 = Urk. 30/6 wurden
bereits vor Vorinstanz eingereicht) im Beschwerdeverfahren nicht zulässig und
entsprechend nicht zu beachten. Im Übrigen wäre dem Gesuchsteller bei Berücksichtigung



seines Antrags und der da- zugehörigen Tatsachenbehauptungen sowie Beweismittel kein
Erfolg beschieden.

- 5 - Das Rechtsöffnungsverfahren stellt ein reines Vollstreckungsverfahren dar, in wel-
chem geltend gemachte Ansprüche nicht originär beurteilt werden. Für die materi- elle
Beurteilung der vom Gesuchsteller geltend gemachten Schadenersatzansprü- che bleibt
damit vorliegend von vornherein kein Raum. c) Die Beschwerde enthält sodann keinerlei
Beanstandungen der vorin- stanzlichen Erwägungen; es wird der Vorinstanz weder eine
unrichtige Rechtsan- wendung noch eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung
vorgewor- fen. Der Gesuchsteller beschränkt sich hauptsächlich darauf, die vom Gesuchs-
gegner im vorinstanzlichen Verfahren gemachten Ausführungen seine Sicht der Dinge
entgegenzuhalten (Urk. 37 S. 1 ff.). Dabei scheint er zu übersehen, dass die Vorinstanz
sämtliche Einwendungen des Gesuchsgegners als unbeachtlich einstufte (Urk. 38 S. 7-11).
Da von Seiten des Gesuchstellers keine genügende Auseinandersetzung mit dem
angefochtenen Urteil erfolgt und die neuen Anträge und Beweismittel im
Beschwerdeverfahren nicht zu berücksichtigen sind, erweist sich die Beschwerde als
offensichtlich unbegründet, weshalb auf sie nicht einzu- treten ist.

E. 4
a) Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs.
1 GebV OG auf Fr. 300.– festzusetzen. Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei
auferlegt. Bei Nichteintreten gilt die klagende Partei bzw. die Partei, welche das
Rechtsmittel erhoben hat, als unterliegend (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO), weshalb dem
Gesuchsteller die Gerichtskosten des Be- schwerdeverfahrens aufzuerlegen sind. b) Für das
Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, dem Gesuchsteller
zufolge seines Unterliegens, dem Gesuchsgegner mangels relevanter Umtriebe (Art. 106
Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird beschlossen:
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